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VERORDNUNG (EU) Nr. 1284/2009 DES RATES 

vom 22. Dezember 2009 

zur Einführung bestimmter restriktiver Maßnahmen gegenüber der 
Republik Guinea 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 215 Absätze 1 und 2, 

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2009/788/GASP des Rates 
vom 27. Oktober 2009 über restriktive Maßnahmen gegen die Republik 
Guinea ( 1 ), geändert durch den Beschluss 2009/1003/GASP des Rates 
vom 22. Dezember 2009, 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Au
ßen- und Sicherheitspolitik und der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Gemeinsame Standpunkt 2009/788/GASP sieht bestimmte 
restriktive Maßnahmen gegen Mitglieder des Nationalen Rates 
für Demokratie und Entwicklung (Comité National pour la Dé
mocratie et le Développement, CNDD) und mit ihnen in Ver
bindung stehende Personen vor, die für die gewaltsame Unterdrü
ckung vom 28. September 2009 oder den politischen Stillstand 
im Land verantwortlich sind. 

(2) Zu diesen Maßnahmen zählen das Einfrieren der Gelder und wirt
schaftlichen Ressourcen der im Anhang des Gemeinsamen Stand
punkts genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organi
sationen und Einrichtungen sowie ein Verbot der Bereitstellung 
von technischer und finanzieller Hilfe und sonstigen mit militä
rischen Ausrüstungen verbundenen Dienstleistungen an natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in 
der Republik Guinea bzw. zur Verwendung in der Republik Gui
nea. Diese Maßnahmen beinhalten auch das Verbot des Verkaufs, 
der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr von zur internen 
Repression verwendbaren Ausrüstungen an bzw. in die Republik 
Guinea. 

(3) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags; 
daher sind – insbesondere zur Gewährleistung ihrer einheitlichen 
Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitglied
staaten – Rechtsvorschriften auf der Ebene der Union für ihre 
Umsetzung erforderlich, soweit die Union betroffen ist. 

(4) Bei jeglicher Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher 
Personen im Rahmen dieser Verordnung sollten die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenver
kehr ( 2 ) und die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr ( 3 ) beachtet werden. 

▼B 
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(5) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen gewährleistet ist, muss diese Verordnung sofort in 
Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „zur internen Repression verwendbare Ausrüstungen“ die in Anhang 
I aufgeführten Güter; 

b) „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung im Zusammenhang 
mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, 
Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; technische 
Hilfe kann in Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weiter
gabe von praktischen Kenntnissen oder Fähigkeiten oder in Form 
von Beratungsdiensten erfolgen; dies schließt auch Hilfe in verbaler 
Form ein; 

c) „Maklerdienstleistungen“ Tätigkeiten von Personen, Körperschaften 
und Personenvereinigungen, die als Vermittler beim Kauf, beim Ver
kauf oder bei der Organisation des Transfers von Gütern und Tech
nologien tätig sind oder die Transaktionen aushandeln oder organi
sieren, die den Transfer von Gütern oder Technologien beinhalten; 

d) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art ein
schließlich von – aber nicht beschränkt auf – 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen 
und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut
haben auf Konten, Schulden und Schuldverschreibungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 
einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikaten, Ob
ligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen und 
Derivaten; 

iv) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wert
zuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül
lungsgarantien und andere finanzielle Zusagen, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen; 

e) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Be
wegung, des Transfers, der Veränderungen und der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch 
das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert 
oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der 
Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen; 

f) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg
lich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den 
Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet wer
den können; 

▼B 
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g) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung ihrer 
Verwendung für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleis
tungen, einschließlich von – aber nicht beschränkt auf – den Ver
kauf, das Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen; 

h) „Gebiet der Union“ die Gebiete, auf die der Vertrag nach Maßgabe 
der darin festgelegten Bedingungen Anwendung findet. 

Artikel 2 

Es ist verboten, 

a) zur internen Repression verwendbare Ausrüstungen, unabhängig da
von, ob sie ihren Ursprung in der Union haben, unmittelbar oder 
mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in der Republik Guinea oder zur Verwendung 
in der Republik Guinea zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder 
auszuführen; 

b) technische Hilfe oder Maklerdienstleistungen im Zusammenhang mit 
den unter Buchstabe a genannten Ausrüstungen unmittelbar oder 
mittelbar für natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in der Republik Guinea oder zur Verwendung 
in der Republik Guinea zu erbringen; 

c) Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit den unter 
Buchstabe a genannten Ausrüstungen unmittelbar oder mittelbar für 
natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen in der Republik Guinea oder zur Verwendung in der Republik 
Guinea zu erbringen; 

d) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen 
die Umgehung der unter den Buchstaben a, b oder c genannten 
Verbote bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 3 

Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich
tungen in der Republik Guinea oder zur Verwendung in der Repu
blik Guinea unmittelbar oder mittelbar technische Unterstützung oder 
Maklerdienstleistungen im Zusammenhang mit den in der Gemein
samen Militärgüterliste der Europäischen Union ( 1 ) aufgeführten Gü
tern und Technologien und mit der Bereitstellung, Herstellung, In
standhaltung und Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter 
zu erbringen; 

b) für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der 
in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union auf
geführten Güter und Technologien oder für die Erbringung von da
mit verbundener technischer Hilfe natürlichen oder juristischen Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in der Republik Guinea 
oder zur Verwendung in der Republik Guinea unmittelbar oder mit
telbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit diesen 
Gütern und Technologien, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und 
Ausfuhrkreditversicherungen, bereitzustellen; 

c) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen 
die Umgehung der unter den Buchstaben a und b genannten Verbote 
bezweckt oder bewirkt wird. 

▼B 
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Artikel 4 

▼M3 
(1) Abweichend von den Artikeln 2 und 3 können die auf den in 
Anhang III aufgeführten Websites genannten zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten in gebührend begründeten Fällen Folgendes genehmi
gen: 

a) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von zu 
interner Repression verwendbarer Ausrüstung, sofern sie ausschließ
lich für humanitäre oder Schutzzwecke oder für die Programme der 
Vereinten Nationen und der Europäischen Union zum Aufbau von 
Institutionen oder für Krisenbewältigungsoperationen der Europäi
schen Union und der Vereinten Nationen (VN) bestimmt sind; 

b) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
nichtletaler zu interner Repression verwendbarer Ausrüstung, sofern 
sie ausschließlich dazu bestimmt ist, die Polizei und Gendarmerie der 
Republik Guinea zu befähigen, bei der Wahrung der öffentlichen 
Ordnung in angemessener und verhältnismäßiger Weise Gewalt ein
zusetzen; 

c) die Bereitstellung von Finanzmitteln, Finanzhilfen, technischer Hilfe, 
Maklerdienstleistungen und anderen Dienstleistungen im Zusammen
hang mit Ausrüstungen oder Programmen und Operationen, die unter 
den Buchstaben a und b genannt sind; 

d) die Bereitstellung von Finanzmitteln, Finanzhilfe, technischer Hilfe, 
Maklerdienstleistungen und anderen Dienstleistungen im Zusammen
hang mit nichtletalem militärischem Gerät, das ausschließlich huma
nitären oder Schutzzwecken dient oder für die Programme der VN 
und der Europäischen Union zum Aufbau von Institutionen oder für 
Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der VN 
bestimmt ist; 

e) die Bereitstellung von Finanzmitteln, Finanzhilfe, technischer Hilfe, 
Maklerdienstleistungen und anderen Dienstleistungen im Zusammen
hang mit nichtletalem militärischem Gerät, das ausschließlich dazu 
bestimmt ist, die Polizei und Gendarmerie der Republik Guinea zu 
befähigen, bei der Wahrung der öffentlichen Ordnung in angemes
sener und verhältnismäßiger Weise Gewalt einzusetzen; 

f) die Bereitstellung von Finanzmitteln, Finanzhilfe, technischer Hilfe, 
Maklerdienstleistungen und anderen Dienstleistungen im Zusammen
hang mit nicht zum Kampfeinsatz bestimmten Fahrzeugen, die bei 
der Herstellung oder nachträglich mit einer Kugelsicherung ausgerüs
tet wurden und nur zum Schutz des Personals der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten in der Republik Guinea bestimmt 
sind; 

▼M4 
g) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in 

Anhang I Nummer 4 aufgeführten Explosivstoffe und zugehörigen 
Ausrüstung, die ausschließlich für den zivilen Gebrauch im Bergbau 
und im Rahmen von Infrastrukturinvestitionen bestimmt sind, sofern 
die Lagerung und die Verwendung der Explosivstoffe und der ent
sprechenden Ausrüstung und Dienstleistungen von einer unabhängi
gen Stelle kontrolliert und überprüft werden und die Anbieter ent
sprechender Dienstleistungen bekannt sind; 

h) die Bereitstellung von Finanzmitteln, Finanzhilfe, technischer Hilfe, 
Maklerdienstleistungen und anderen Dienstleistungen im Zusammen
hang mit Explosivstoffen und zugehöriger Ausrüstung, die aus
schließlich für den zivilen Gebrauch im Bergbau und im Rahmen 
von Infrastrukturinvestitionen bestimmt sind, sofern die Lagerung 
und die Verwendung der Explosivstoffe und der entsprechenden 
Ausrüstung und Dienstleistungen von einer unabhängigen Stelle kon
trolliert und überprüft werden und die Anbieter entsprechender 
Dienstleistungen bekannt sind. 

▼B 
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(2) Für bereits durchgeführte Maßnahmen werden keine Genehmi
gungen erteilt. 

▼M4 
(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten mindestens zwei Wochen im Voraus über die Absicht, eine 
Genehmigung nach Absatz 1 Buchstaben g und h zu erteilen. 

▼B 

Artikel 5 

Die Artikel 2 und 3 gelten nicht für Schutzkleidung, einschließlich 
Körperschutzwesten und Militärhelmen, die vom Personal der VN sowie 
vom Personal der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, von 
Medienvertretern, humanitärem Hilfspersonal und Entwicklungshilfeper
sonal sowie damit in Verbindung stehendem Personal ausschließlich 
zum persönlichen Gebrauch vorübergehend in die Republik Guinea aus
geführt wird. 

Artikel 6 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum 
oder Besitz der in Anhang II aufgeführten natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind oder von diesen ge
halten oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 
(2) Den in Anhang II aufgeführten natürlichen oder juristischen Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch 
mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden oder zugute kommen. 

▼M2 
(3) Anhang II enthält eine Liste der Personen, die von der Interna
tionalen Untersuchungskommission als für die Ereignisse vom 28. Sep
tember 2009 in der Republik Guinea verantwortlich ermittelt worden 
sind, und der mit ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, die vom Rat im Einklang mit 
Artikel 4 Absatz 1 des Beschlusses 2010/638/GASP des Rates vom 
25. Oktober 2010 über restriktive Maßnahmen gegen die Republik 
Guinea ( 1 ) benannt wurden. 

▼B 
(4) Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teil
zunehmen, mit denen die Umgehung der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 7 

Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder Einrich
tungen, die Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 
haben, können im Zusammenhang mit den Verboten nach Artikel 3 Buch
stabe b und Artikel 6 Absatz 2 in keiner Weise haftbar gemacht werden, 
wenn sie nicht wussten und keinen Grund zu der Annahme hatten, dass sie 
mit ihrem Handeln gegen das betreffende Verbot verstoßen. 

Artikel 8 

(1) Abweichend von Artikel 6 können die auf den in Anhang III 
aufgeführten Websites genannten zuständigen Behörden der Mitglied
staaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftli
cher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirt
schaftlicher Ressourcen unter ihnen angemessen erscheinenden Bedin
gungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Gelder 
oder wirtschaftlichen Ressourcen 

▼B 
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a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang II aufgeführ
ten Personen und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, 
unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder 
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, 
Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsein
richtungen, erforderlich sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskos
ten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrore
ner Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen oder 

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vo
rausgesetzt dass der Mitgliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Geneh
migung mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, 
dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden sollte. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi
gung. 

Artikel 9 

(1) Abweichend von Artikel 6 können die auf den in Anhang III 
aufgeführten Websites genannten zuständigen Behörden der Mitglied
staaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftli
cher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen er
füllt sind: 
a) Die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Ge

genstand eines Zurückbehaltungsrechts, das vor dem Datum, an dem 
die in Artikel 6 genannte Person, Organisation oder Einrichtung in 
Anhang II aufgenommen wurde, von einem Gericht, einer Verwal
tungsstelle oder einem Schiedsgericht angeordnet oder festgestellt 
wurde, oder sie sind Gegenstand einer vor diesem Datum ergangenen 
Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines 
Schiedsgerichts, 

b) die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im 
Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften 
über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der 
Forderungen verwendet, die durch ein solches Zurückbehaltungsrecht 
gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Entscheidung 
bestätigt worden ist, 

c) das Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung begünstigt nicht 
eine in Anhang II aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung, 
und 

d) die Anerkennung des Zurückbehaltungsrechts oder der Entscheidung 
steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffen
den Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi
gung. 

Artikel 10 

(1) Artikel 6 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute in der 
Union nicht daran, Gelder, die auf das Konto einer im Anhang auf
geführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Ein
richtung überwiesen werden, auf den eingefrorenen Konten gutzuschrei
ben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls 
eingefroren werden. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten unver
züglich die jeweils zuständigen Behörden über jede derartige Transakti
on. 
(2) Artikel 6 Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf den einge
frorenen Konten von 
a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

▼B 

2009R1284 — DE — 24.01.2013 — 004.001 — 7



 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich
tungen, die vor dem Datum, an dem die in Artikel 3 genannte 
natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in 
Anhang II aufgenommen wurde, geschlossen wurden beziehungs
weise entstanden sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge, Zahlungen oder Finanzinstru
mente nach Artikel 6 Absatz 1 eingefroren werden. 

Artikel 11 

Die natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrich
tungen sowie ihre Führungskräfte und Beschäftigten, die im guten Glau
ben, gemäß dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können hierfür 
nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist nachgewiesen, dass das 
Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Res
sourcen auf Fahrlässigkeit beruht. 

Artikel 12 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, 
die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind natürliche und juris
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen verpflichtet, 

a) den für das Land, in dem sie ihren Sitz oder eine Niederlassung 
haben, auf den Websites in Anhang III aufgeführten zuständigen 
Behörden unverzüglich alle Informationen zu liefern, die die Einhal
tung dieser Verordnung erleichtern würden, z. B. über die nach 
Artikel 6 eingefrorenen Konten und Beträge, und diese Informatio
nen direkt oder über die auf den Websites in Anhang III genannte 
zuständige Behörde der Kommission zu übermitteln und 

b) mit dieser zuständigen Behörde bei der Überprüfung der Informatio
nen zusammenzuarbeiten. 

(2) Alle zusätzlichen Angaben, die direkt bei der Kommission ein
gehen, werden dem betreffenden Mitgliedstaat zur Verfügung gestellt. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder eingegangenen Infor
mationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie 
übermittelt worden oder eingegangen sind. 

Artikel 13 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unver
züglich über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und 
tauschen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sons
tige sachdienliche Informationen aus, insbesondere über Verstöße und 
Durchführungsprobleme sowie Urteile nationaler Gerichte. 

Artikel 14 

Anhang II enthält, soweit verfügbar, Angaben zu den darin aufgeführten 
natürlichen Personen, damit die betreffenden Personen identifiziert wer
den können. 

Diese Angaben können Folgendes umfassen: 

a) Nachname und Vornamen, einschließlich gegebenenfalls Aliasnamen 
und Titel; 

b) Geburtsdatum und –ort, 

▼B 

2009R1284 — DE — 24.01.2013 — 004.001 — 8



 

c) Staatsangehörigkeit; 
d) Reisepass- und Personalausweisnummern, 
e) Steuer- und Sozialversicherungsnummern, 
f) Geschlecht; 
g) Anschrift oder sonstige Informationen über Aufenthaltsorte; 
h) Funktion oder Beruf; 
i) Datum der Aufnahme in die Liste. 
In Anhang II können die vorstehend genannten Angaben zur Identifi
zierung auch für die Familienmitglieder der auf der Liste aufgeführten 
Personen erfasst werden, sofern sie im Einzelfall erforderlich sind, und 
ausschließlich zum Zweck der Überprüfung der Identität der auf der 
Liste aufgeführten natürlichen Personen. 
Zudem werden in Anhang II die Gründe für die Aufnahme in die Liste, 
beispielsweise die berufliche Tätigkeit, genannt. 

▼M2 

Artikel 15 

Die Kommission wird ermächtigt, Anhang III anhand der von den Mit
gliedstaaten vorgelegten Informationen zu ändern. 

Artikel 15a 

(1) Beschließt der Rat, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maß
nahmen auf eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung anzuwenden, so ändert er Anhang II entsprechend. 
(2) Der Rat setzt die in den Absatz 1 genannten natürlichen oder 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen entweder auf 
direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die Ver
öffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den 
Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei 
diesen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein
richtungen Gelegenheit zur Stellungnahme. 
(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 
(4) Die Liste in Anhang II wird in regelmäßigen Abständen, mindes
tens aber alle 12 Monate überprüft. 

▼B 

Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften zu Sanktionen bei Ver
stößen gegen diese Verordnung fest und ergreifen alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Sanktionen. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften 
unverzüglich nach Inkrafttreten der Verordnung mit und setzen sie 
von allen späteren Änderungen in Kenntnis. 

Artikel 17 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden im Sinne 
dieser Verordnung und weisen sie auf den oder über die in Anhang III 
aufgeführten Websites aus. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zuständigen Be
hörden unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und set
zen sie von allen späteren Änderungen in Kenntnis. 

▼B 
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(3) Enthält diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder 
sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommission, so werden dazu 
die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die Anhang III 
angegeben sind. 

Artikel 18 

Diese Verordnung gilt 
a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 
b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der 

Mitgliedstaaten unterstehen, 
c) für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besit

zen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 
d) für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder einge

tragenen juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, 
e) für juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen hinsicht

lich aller Geschäfte, die ganz oder teilweise innerhalb der Union 
getätigt werden. 

Artikel 19 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B 
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ANHANG I 

LISTE DER ZUR INTERNEN REPRESSION VERWENDBAREN 
AUSRÜSTUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 1 BUCHSTABE A UND 

ARTIKEL 2 BUCHSTABE A 

1. Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör hierfür wie folgt: 

1.1. Handfeuerwaffen, die nicht von den Nummern ML 1 und ML 2 der 
Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst werden, 

1.2. Munition, besonders konstruiert für die unter Nummer 1.1 aufgeführten 
Handfeuerwaffen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür, 

1.3. Waffenzielgeräte, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der 
EU erfasst werden. 

2. Bomben und Granaten, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der 
EU erfasst werden. 

3. Fahrzeuge wie folgt: 

3.1. mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert 
oder geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und 
Unruhen, 

3.2. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert, um zur Abwehr von 
Angreifern Stromstöße abgeben zu können, 

3.3. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von 
Barrikaden, einschließlich Baumaschinen mit ballistischem Schutz, 

3.4. Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstel
lung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen, 

3.5. Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrun
gen, 

3.6. Bestandteile für die unter den Nummern 3.1 bis 3.5 aufgeführten Fahr
zeuge, speziell zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und 
Unruhen konstruiert. 

Bemerkung 1 Fahrzeuge, die speziell für Zwecke der Brandbekämp
fung konstruiert sind, werden von dieser Nummer nicht 
erfasst. 

Bemerkung 2 Für die Zwecke der Nummer 3.5 umfasst der Begriff 
„Fahrzeuge“ auch Anhänger. 

4. Explosivstoffe und zugehörige Ausrüstung wie folgt: 

4.1. Geräte und Einrichtungen, die speziell zur Auslösung von Explosionen 
durch elektrische oder sonstige Mittel konstruiert sind, einschließlich 
Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zünder, Zündverstärker, Spreng
schnüre, sowie speziell hierfür konstruierte Bauteile, ausgenommen: spe
ziell für einen bestimmten gewerblichen Einsatz konstruierte Geräte und 
Einrichtungen, wobei die Explosivstoffe die Betätigung oder Auslösung 
von anderen Geräten oder Einrichtungen bewirken, deren Funktion nicht 
die Herbeiführung von Explosionen ist (z. B. Airbag-Füllvorrichtungen, 
Überspannungsvorrichtungen an Schaltelementen von Sprinkleranlagen); 

4.2. Explosivladung mit linearer Schneidwirkung, die nicht von der Gemein
samen Militärgüterliste der EU erfasst werden; 

4.3. andere Explosivstoffe, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste 
der EU erfasst werden, und zugehörige Stoffe wie folgt: 

a) Amatol; 

b) Nitrozellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff); 

c) Nitroglykol; 

d) Pentaerythrittetranitrat (PETN); 

e) Pikrylchlorid; 

f) 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT). 

▼B 
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5. Schutzausrüstung, die nicht von Nummer ML 13 der Gemeinsamen Militär
güterliste der EU erfasst wird, wie folgt: 

5.1. Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz, 

5.2. Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, 
Schutzschilde und ballistische Schutzschilde. 

Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht: 

— speziell für Sportzwecke konstruierte Ausrüstungen, 

— Ausrüstungen, besonders konstruiert für Arbeitsschutzerfordernisse. 

6. Andere als die von Nummer ML 14 der Gemeinsamen Militärgüterliste der 
EU erfassten Simulatoren für das Training im Gebrauch von Handfeuerwaf
fen und hierfür besonders entwickelte Software. 

7. Andere als die von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfassten 
Nachtsicht- und Wärmebildausrüstung sowie Bildverstärkerröhren. 

8. Bandstacheldraht. 

9. Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenlänge von mehr 
als 10 cm. 

10. Herstellungsausrüstung, die speziell für die Herstellung der in dieser Liste 
aufgeführten Güter konstruiert wurde. 

11. Spezifische Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung 
der in dieser Liste aufgeführten Güter. 

▼B 
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ANHANG II 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 6 Absatz 3 

Name 
(und ggf. Aliasname) 

Angaben zur Identität 
(Geburtsdatum und -ort, Reise
pass-Nr./Personalausweis-Nr., 

usw.) 

Begründung 

1. Hauptmann Moussa Dadis 
CAMARA 

Geburtsdatum: 1.1.1964 
oder 29.12.1968 
Pass: R0001318 

Person, die laut der internatio
nalen Untersuchungskommis
sion die Verantwortung für 
die Ereignisse vom 28. Sep
tember 2009 in Guinea trägt 

2. Major Moussa Tiégboro 
CAMARA 

Geburtsdatum: 1.1.1968 
Pass: 7190 

Person, die laut der internatio
nalen Untersuchungskommis
sion die Verantwortung für 
die Ereignisse vom 28. Sep
tember 2009 in Guinea trägt 

3. Oberst Dr. Abdoulaye Ché
rif DIABY 

Geburtsdatum: 26.2.1957 
Pass: 13683 

Person, die laut der internatio
nalen Untersuchungskommis
sion die Verantwortung für 
die Ereignisse vom 28. Sep
tember 2009 in Guinea trägt 

4. Oberleutnant Aboubacar 
Chérif (alias Toumba) DIA
KITÉ 

Person, die laut der internatio
nalen Untersuchungskommis
sion die Verantwortung für 
die Ereignisse vom 28. Sep
tember 2009 in Guinea trägt 

5. Oberleutnant Jean-Claude 
PIVI (alias Coplan) 

Geburtsdatum: 1.1.1960 Person, die laut der internatio
nalen Untersuchungskommis
sion die Verantwortung für 
die Ereignisse vom 28. Sep
tember 2009 in Guinea trägt 

▼M2 
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ANHANG III 

Websites mit Informationen über die in den Artikeln 4, 8, 9, Artikel 10 
Absatz 1 und den Artikeln 12 und 17 genannten zuständigen Behörden 

sowie Anschrift für Übermittlungen an die Europäische Kommission 

A. Zuständige Behörden der Mitgliedstaaten: 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/ 
embargos.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ 
Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_ 
szankciok/ 

ΜΑLTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

▼M4 
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NIEDERLANDE 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_ 
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.foreign.gov.sk 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Anschrift für Notifizierungen oder sonstige Mitteilungen an die Europäische 
Kommission 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
EEAS 02/309 
1049 Brüssel 
BELGIEN 

▼M4 
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